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zelfall das betreibungsrechtliche
Existenzminimum höher ausfallen als das
soziale. Auch Ehegatten kommen beim
betreibungsrechtlichen Existenzminimum

besser weg, indem der Verdienst
des nicht betriebenen Ehegatten nur zu
einem Teil berücksichtigt wird, während
im Unterstützungsfall das Familieneinkommen

zu 100 Prozent eingerechnet
wird. Eine weitere Schwierigkeit beim
Vergleich der beiden Existenzminima
liegt darin, dass die Richtlinien der
Betreibungsämter kantonal unterschiedlich

sind; ausserdem verfügen sowohl die

Betreibungsämter wie die Sozialbehörden

innerhalb ihrer Richtlinien über
Ermessensspielräume.

SKOS: Harmonisierung notwendig

Eine Harmonisierung der beiden
Existenzminima ist nicht nur sinnvoll und
wünschenswert, sondern unbedingt
notwendig. Deshalb ist der Vorschlag von
Professor Meier zu begrüssen, dass bei

einer Neufestsetzung des Grundbetrages
(betreibungsrechtliches Existenzminimum)

die von der SKOS entwickelte und
erprobte Aquivalenzskala zu Anwendung
kommen soll (vgl. Schwerpunktbeitrag).
Demnach sollten die Kinderzuschläge
im BRE bedarfsgerecht erhöht werden.
Bei allen Bemühungen um Harmonisierung

bleiben zwischen dem sozialen
Existenzminimum und dem
betreibungsrechtlichen Existenzminimum
Unterschiede bestehen, die sich aus der
unterschiedlichen Zielsetzung ergeben und
sich nicht überbrücken lassen. Da nach
dem Willen des Gesetzgebers keines der
Existenzminima Vorrang vor dem anderen

hat, sind beide gesetzlichen Aufträge
gleichwertig. Der Ausgleich muss im
Einzelfall durch eine sinnvolle Kooperation
zwischen der Sozialbehörde und dem
Betreibungsamt gefunden werden. Dabei

ist die Gewichtsverschiebung im
neuen Schuldbetreibungs- und Konkurs-
recht mit Blick auf die Unpfändbarkeit
der Fürsorgeleistungen zu berücksichtigen.
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Berufliche Qualifikationen vertieft und erweitert

Vierzehn Nachdiplome an der HSA Bern

Kürzlich erhielten die vierzehn
Absolventinnen des dreijährigen,
berufsbegleitenden Nachdiplomstudiums
«Sozialarbeit mit sozialen Kleinsystemen» an
der Hochschule für Sozialarbeit HSA
ihre Diplome. Im Zentrum dieses

Studiengangs steht die wirkungsorientierte
Zusammenarbeit mit Klientinnen und
Klienten der Sozialhilfe und anderer
Felder der ambulanten Sozialarbeit.
Leitthemen sind systemisches Denken und

Handeln, Gase Management sowie
Qualitätsentwicklung. pd/gem

Diplomiert wurden: Marguerite Baumgart-
ner-Droz, Richterswil; Cristina Camponovo
Gehbauer, Hinterkappelen; Romy Gasser,
Bern; Hans Peter Gebhart; Vreni Hossle, Die-
tikon; Adrian Jakob; Hannes Kläntschi, Zäzi-
wil; Hansueli Krummen; Margrit Massmann-
Fischer, Sarmensdorf; Enrico Odermatt, Biel;
Rolf Wetli, Wynigen; Gertrud Wittwer,
Zürich; Erwin Zellweger, Dierikon.
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